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Hinweise zum Schutz- und Hygienekonzept – Vereine – für Hallenbäder der Berliner Bäder-Betriebe 

unter Beachtung der aktuellsten SARS-CoV2-Infektionsschutzverordnung
Das Konzept wird auf der Basis neuer Erkenntnisse und Erfahrungen ständig weiterentwickelt.
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Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder 

Wesentliche Grundlagen

 Abnahme durch das Gesundheitsamt erforderlich

 Förderungswürdige Sportorganisationen (z.B. Vereine) führen ihren 

Trainings- Lehr- und Übungsbetrieb im Rahmen der durch die 

Gesundheitsämter genehmigten Nutzungs- und Hygienekonzepte der 

Berliner Bäder – Betriebe durch.

 Förderungswürdige Sportorganisationen (z.B. Vereine) führen in 

eigener Verantwortung ihren Wettkampfbetrieb im Rahmen der durch 

die Gesundheitsämter genehmigten Nutzungs- und Hygienekonzepte 

der Sportfachverbände durch.

 Nutzer von Pachtflächen müssen selbstständig benötigte 

Genehmigungen einholen und sind für deren Einhaltung 

verantwortlich

 Personalstärke den Schutz- und Hygienepläne anzupassen 

 Saunen bleiben vorerst geschlossen

 Kommunikations- und Informationskonzept

 Weitere Implementierung eines Onlineticketverfahren 

 Vergabe der Wasserzeiten an Vereine erfolgt grundsätzlich analog 

der vertraglichen Vereinbarungen aus 2019/2020

 Bäderanstaltsgesetz

 Satzungen der BBB

 Arbeits- und Gesundheitsschutz

 Genehmigung des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes notwendig

 Infektionsschutzverordnung

 Abstandsregel 1,50m

 Maximale Personenanzahl für die jeweilige Fläche

 Steuerung des Zutritts

 Ausreichende Belüftung im geschlossenen Raum

 Aushänge zu den Abstands- und Hygieneregeln sind gut sichtbar 

anzubringen

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend, 

ausgenommen sind das BBB-Personal, Vereinstrainer*innen und 

Lehrkräfte 

 Individuelles Schutz- und Hygienekonzept

 Anwesenheitsdokumentation nach § 3(1) Ziffer 7

 Zur Reduzierung von Kontakten und Warteschlangen ist ein 

badspezifisches Wegeleitsystem umzusetzen 

rechtliche Grundlagen Grundsätzliche Anforderungen
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Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

Grundsätze für die Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder

Schulen Vereine Spitzensport

Orientierung am Normalbetrieb mit folgenden Einschränkungen:

 Einhaltung und Umsetzung der Infektionsschutzverordnung

 Eine maximale zeitgleiche Besucheranzahl wird vorgegeben

 Im Beckenbereich / Schwimmbahngenau und pro Becken

 Im Gebäude 

 Ausgenommen ist der Schulbetrieb

 Für das öffentliche Schwimmen werden Zeitfenster mit 120 - 180 Minuten angeboten

 Saunen bleiben vorerst geschlossen

 Verantwortung: jeweils 

anwesende Schule

 Ein Parallelbetrieb ist 

möglich

 gemäß 

Musterhygienekonzept 

Schulschwimmen 

 Spezifische Abstandsregel

 Anwesenheitsdokumentation

 Mund – Nasen - Bedeckung 

 Verantwortung: 

jeweils 

anwesender 

Verein

 Ein Parallelbetrieb 

ist möglich

 Abstandsregel

 Anwesenheitsdoku

mentation

 Mund – Nasen -

Bedeckung 

 Verantwortung: 

Landes 

Leistungszentrum

 Insbesondere die 

SSE, SSH und 

Sportforum 

 Mund – Nasen -

Bedeckung 

Öffentlichkeit

 Ein Parallelbetrieb ist 

möglich

 Abstandsregel

 Dokumentation zur 

Anwesenheit

 Mund – Nasen –

Bedeckung

 Onlineticket und 

Kassenbetrieb 

 Zeitfenster

Gewerbliche 

Nutzung

 Verantwortung: 

Gewerbetreibender 

 Abstandsregel

 Dokumentation zur 

Anwesenheit

 Mund – Nasen –

Bedeckung

 Kassenbetrieb

 In den entsprechenden 

Zeitfenstern
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Ablauf in den Hallenbädern

Eingangs- / Kassenbereich

 Mund – Nasen - Bedeckung notwendig 

 Der vorgegebene Mindestabstand ist möglichst einzuhalten

 Abstandsmarkierungen auf dem Boden für Warteschlangen, bei großem Andrang können Wartende durch 

zusätzliche Markierungen oder Barrieren geführt werden (Aushang mit den geltenden Regeln).

 Online Ticketverfahren und Kassenbetrieb

 Einlass mit Begrenzung der Nutzerzahl durchführen (es kann zu Wartezeiten kommen)

 Prüfung der Möglichkeit, ob eine getrennte Eingangs- und Ausgangsmöglichkeit geschaffen werden kann

 Handdesinfektion anbieten

 Sicherstellung der Anwesenheitsdokumentation

 Formular auf Homepage (Datenschutz beachten)

 Formular im Haus (Datenschutz beachten)
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Umkleiden / Duschen

 Mund - Nasen - Bedeckung notwendig 

 Der vorgegebene Mindestabstand ist möglichst einzuhalten

 Umkleiden sind geöffnet 

 Duschen sind geöffnet

 WC-Bereiche sind geöffnet

 Behindertenumkleiden + Sanitär- und Duschbereiche sind geöffnet

 Abstandsmarkierungen im Umkleidebereich (1,50m auf dem Boden)

 Abstandsmarkierungen vor den WC-Bereichen und Duscheinrichtungen

 In den Umkleiden und Duschen ist mit entsprechender Beschilderung, über die gültigen Regelungen, zu informieren

 Im Duschbereich ist auf Einhaltung des Mindestabstandes zu achten, da beim Duschvorgang die Mund – Nasen –

Bedeckung zu entfernen ist.

 Handdesinfektion anbieten

Ablauf in den Hallenbäder

Berliner Bäderbetriebe |  Bädermanagement | Wasserflächenvergabe | 24.08.2020



6

Umkleiden / Duschen

Ablauf in den Hallenbäder
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Schwimmhalle 

 Mund – Nasen – Bedeckung notwendig (Wasserfläche ist ausgenommen) 

 Der vorgegebene Mindestabstand ist möglichst einzuhalten

 Die Schwimmhalle ist geöffnet

 Nichtschwimmerbecken ist geöffnet

 Planschbecken ist geöffnet

 Sprungmöglichkeiten sind geöffnet

 Rutschen sind geöffnet

 Wellenbecken ist geöffnet

 Whirlpools sind geschlossen

 Abstandsmarkierungen sind einzuhalten

 Schwimmleinen sind zu ziehen

 Beschilderung der berechneten Beckenkapazitäten für den Badegast ersichtlich aushängen / montieren pro Bahn

 Ruhe- und Wartebereiche minimieren (wenn möglich Stühle etc. entfernen)

Ablauf in den Hallenbäder
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Schwimmhalle 

Ablauf in den Hallenbäder
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Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

Nutzerkapazität in einem 25 – 50 m Schwimmbecken 
- Vereine -

Ausgestaltung der individuellen Bahnbelegung und Nutzungsart obliegt den 
Vereinen unter Einhaltung der festgelegten Gesamtkapazität an zeitgleich in der 

Halle bzw. im Becken anwesenden Personen sowie der Regeln für den 
Mindestabstand 
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Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

 Grundlage ist die  Beckenkapazität des jeweiligen Standorts 

 Des Weiteren die maximale Auslastung, gemäß Abstandsgebot, der Umkleiden und Sanitärbereiche

 Sowie die Bestimmung der maximalen Anzahl von Personen mit gleichzeitigem Aufenthalt im Gebäude (wird, 

entsprechend den Erfahrungen im realen Betrieb, bedarfsweise angepasst) 

Vorgehensweise zur Bemessung der Nutzungskapazität

 10m² pro Person

Nutzerkapazität der Nichtschwimmerbecken, Planschbecken und Sprungbecken

Begleitpersonen von Schwerbehinderten

 Begleitpersonen von Schwerbehinderten (mit dem Merkzeichen “B” im Schwerbehindertenausweis) erhalten 

kostenfreien Eintritt ins Bad

 Aufenthalt im Wasser bei Betreuung kostenlos möglich

 Begleitpersonen von Kindern unter sieben Jahren zum Schwimmunterricht erhalten kostenlosen Eintritt bis zu den 

Garderoben

Begleitperson von Kindern 
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Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

 Die höchstmögliche Anzahl Trainierender laut Anlage 1 – Teilnehmer Vereine SARS-CoV2-InfSchV muss 

gewährleistet werden 

 Die Anzahl Teilnehmender kann entsprechend der Anlage 1 – Teilnehmer Vereine SARS-CoV2-InfSchV um zwei 

Personen je genutzter Bahn / je genutztem Becken erhöht werden, wenn es sich um eine altershomogene Gruppe bis 

höchstens 12 Jahre handelt

 Während des Vereinsbetriebs sind zusätzlich zu der maximalen zeitgleichen Besucheranzahl im Becken eine maximale 

Anzahl von zwei Personen (Trainer oder Betreuungspersonal laut Nutzungsvertrag über die Nutzung von Einrichtungen 

der Berliner Bäder-Betriebe) pro Bahn zusätzlich möglich

 Trainer und Betreuungspersonal haben eine Mund – Nasen – Bedeckung auch in der Schwimmhalle/am Becken stets 

mitzuführen und bei Unterschreitung eines Abstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen zu nutzen. 

 Die Vereine halten ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept, angepasst an das jeweilige Trainingskonzept, vor

 Trainer/innen und Hygienebeauftragte der Vereine stellen die Einhaltung der allgemeinen und individuellen Schutz- und 

Hygienekonzepte sicher

 Jeder Vereine hat zwei Ansprechpartner mit Telefonnummer (möglichst Mobilnummer) zu benennen, die im 

Infektionsfall kontaktiert werden können

 Die jeweiligen Vereine haben eine lückenlose Anwesenheitsdokumentation sicherzustellen – Aufbewahrungsfrist 

mindestens 4 Wochen

Für Vereine gelten des weiteren folgende Bestimmungen
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Anlage 1 - Teilnehmer Vereine SARS-CoV2-InfSchV 

Berliner Bäderbetriebe |  Bädermanagement | Wasserflächenvergabe | 24.08.2020

Übersicht der maximal möglichen Teilnehmerzahlen für 

Vereine Stand: 24.08.2020


